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   § 7 Aussagedelikte 

       

I. Falsche uneidliche Aussage, § 153 StGB 

 

1. Schutzgut und Systematik der Aussagedelikte 

 

a. Vertrauen in Funktion der Rechtspflegeorgane 

 

b. Deliktsnatur  

- Eigenhändige Delikte 

- Abstrakte Gefährdungsdelikte 
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2. Täterkreis, zuständige Stelle 

 

a. Zeugen und Sachverständige 

 

b. Zuständige Stelle  

 
 

Nicht: Staatsanwaltschaft und Polizei, § 161a I 

S. 3 StPO 
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§ 161a StPO 

 

(1) Zeugen und Sachverständige sind verpflichtet, auf Ladung vor der Staatsanwaltschaft zu 
erscheinen und zur Sache auszusagen oder ihr Gutachten zu erstatten. Soweit nichts anderes 
bestimmt ist, gelten die Vorschriften des sechsten und siebenten Abschnitts des ersten Buches 
über Zeugen und Sachverständige entsprechend. Die eidliche Vernehmung bleibt dem Rich-
ter vorbehalten. 
 

(2) Bei unberechtigtem Ausbleiben oder unberechtigter Weigerung eines Zeugen oder Sach-
verständigen steht die Befugnis zu den in den §§ 51, 70 und 77 vorgesehenen Maßregeln der 
Staatsanwaltschaft zu. Jedoch bleibt die Festsetzung der Haft dem nach § 162 zuständigen 
Gericht vorbehalten. 
 
 

(3) Gegen Entscheidungen der Staatsanwaltschaft nach Absatz 2 Satz 1 kann gerichtliche 
Entscheidung durch das nach § 162 zuständige Gericht beantragt werden. Gleiches gilt, wenn 
die Staatsanwaltschaft Entscheidungen im Sinne des § 68b getroffen hat. Die §§ 297 bis 300, 
302, 306 bis 309, 311a und 473a gelten jeweils entsprechend. Gerichtliche Entscheidungen 
nach den Sätzen 1 und 2 sind unanfechtbar. 
 

(4) Ersucht eine Staatsanwaltschaft eine andere Staatsanwaltschaft um die Vernehmung ei-
nes Zeugen oder Sachverständigen, so stehen die Befugnisse nach Absatz 2 Satz 1 auch der 
ersuchten Staatsanwaltschaft zu. 
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3. Die Falschheit der Aussage 

 

a. Definition: Eine Aussage ist falsch, wenn der 

Aussageinhalt (was ausgesagt wird) mit dem 

Aussagegenstand (worüber ausgesagt wird) 

nicht übereinstimmt. 

 

b. Umstritten ist der Aussagegegenstand 

 

aa. Objektive Theorie: Aussagegegenstand ist 

die objektive Wirklichkeit  
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= Aussage falsch, wenn Aussageinhalt der ob-

jektiven Wirklichkeit widerspricht (h.M.) 

 

bb. Subjektive Theorie: Aussagegegenstand ist 

das subjektive aktuelle Wissen des Aussagen-

den = Aussage ist falsch, wenn Aussageinhalt 

dem subjektiven Wissen widerspricht 

 

Dagegen: § 161 StGB, fahrlässiger Falscheid 

und § 160 StGB, Verleitung zur Falschaussage 
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cc. Pflichttheorien: Aussagegenstand ist das 

durch pflichtgemäßes Verhalten erreichbare 

Wissen = Aussage ist falsch, wenn Aussagein-

halt dem erreichbaren Wissen widerspricht 
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Übersicht: Auswirkungen des Theorienstreits 

I.  Zeuge sagt bewusst die Unwahrheit 
 
Alle Theorie kommen zur Falschheit der Aussage 
 

II.  Zeuge sagt, was seiner subjektiven Erinnerung entspricht, aber der objektiven 
Wirklichkeit widerspricht 

III.  
- Objektive Theorie: falsche Aussage; es fehlt aber der Vorsatz 
- Subjektive Theorie: keine falsche Aussage 
- Pflichttheorien: Ergebnis hängt von dem pflichtgemäß erreichbaren Wissen ab; bei 
Pflichtwidrigkeit: falsche Aussage, aber kein Vorsatz; es bleibt jedoch Raum für 
§ 161 StGB bei Vereidigung 
(s. dazu OLG Koblenz NStZ 1984, 551) 
 

IV. Zeuge glaubt subjektiv die Unwahrheit zu sagen, liegt objektiv aber richtig  
 
- Objektive Theorie: keine falsche Aussage; strukturell Versuch, bei § 153 StGB aber 
nicht strafbar 
- Subjektive Theorie: falsche Aussage, vollendetes Aussagedelikt 
- Pflichttheorie: falsche Aussage, vollendetes Aussagedelikt  
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4. Vernehmungsgegenstand  

 

Problem der Spontanäußerung 

 

5. Auswirkungen von Verfahrensfehlern 

 

a. Tatbestandslösung 

 

b. Strafzumessungslösung (h. M.) 
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II. Meineid, § 154 StGB 

 

1. Rechtsnatur der Vorschrift 

 

2. Täterkreis, zuständige Stelle 

 
3. Tathandlung  

 
a. Falsches Schwören 

    Falsche Aussage machen und beeidigen 
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b. Versuch und Vollendung 

 

c. Irrige Annahme fehlender Zuständigkeit 

 
 

 
4. Auswirkungen von Fehlern bei der Vereidigung 

 

a. Zuständigkeit  

b. Eidesunmündigkeit, § 60 Nr. 1 StPO 

c. Eidesverbot, § 60 Nr. 2 StPO 
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§ 59 StPO  

(1) Zeugen werden nur vereidigt, wenn es das Gericht wegen der ausschlaggebenden 
Bedeutung der Aussage oder zur Herbeiführung einer wahren Aussage nach seinem Er-
messen für notwendig hält. Der Grund dafür, dass der Zeuge vereidigt wird, braucht im 
Protokoll nicht angegeben zu werden, es sei denn, der Zeuge wird außerhalb der Haupt-
verhandlung vernommen. 
(2) Die Vereidigung der Zeugen erfolgt einzeln und nach ihrer Vernehmung. Soweit nichts 
anderes bestimmt ist, findet sie in der Hauptverhandlung statt. 
 

§ 60 StPO  

Von der Vereidigung ist abzusehen  

 
1. bei Personen, die zur Zeit der Vernehmung das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben oder die wegen mangelnder Verstandesreife oder wegen einer psychischen 
Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung vom Wesen und der 
Bedeutung des Eides keine genügende Vorstellung haben; 
 

2. bei Personen, die der Tat, welche den Gegenstand der Untersuchung bildet, oder 
der Beteiligung an ihr oder der Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei ver-
dächtig oder deswegen bereits verurteilt sind. 
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III. Aussagenotstand und Berichtigung, §§ 157,  

      158 StGB  

 

1. Aussagenotstand 

 

2. Berichtigung 
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IV. Verleitung zur Falschaussage, § 160 StGB,  

Teilnahmeprobleme 

 

1. Struktur und Zweck der Vorschrift 

 

2. Die Tathandlung des Verleitens 

 
3. Irrtumsfälle 

 

4. Teilnahmeprobleme 
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a. § 159 StGB 

 

b. Teilnahme durch Zeugenbenennung? 

 


